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SCHULDSTRAFRECHT ODER PRAVENTIONSSTRAFRECHT?
Anmerkungen aus straftheoretischer und verfassungsrechtlicher Perspektive

Johannes Kaspar

I. KRITIK AM PRAVENTIONSSTRAFRECHT

Wenn vom ,,Préventionsstaat” und pars pro toto vom ,,Priventionsstrafrecht” ge-
sprochen wird, dann geschieht das oft in kritischer Absicht. Der Zusammenhang
von Privention und Strafrecht wird mit einem aus dem Ruder laufenden staatli-
chen System in Verbindung gebracht, das keine Grenzen kennt und die Rechte
seiner Biirger missachtet. Nichts ist diesem Strafrecht heilig, es erscheint als In-
strument kiihl kalkulierter Verhaltenssteuerung, als ,neutrale Technologie®, bei
deren Einsatz die priventive Wirksamkeit mehr interessiere als die ,,ethische oder
rechtliche Seite.!

»~Privention erscheint hier als Chiffre fiir umfassende und sich stetig auswei-
tende staatliche Kontrolle mit Tendenz zu nichts anderem als staatlichem Terror.”
Das zeigt sich nicht nur im wissenschaftlichen Diskurs, sondern prigt auch die
Debatten im Feuilleton. Nur exemplarisch sei auf einen Artikel von Jérg Héntz-
schel in der Siiddeutschen Zeitung hingewiesen.3 Am Beispiel des Science-
Fiction-Filmes ,,Minority Report* wird vor der Zukunftsvision des ,,Pre-Crime*
gewarnt. Gemeint ist damit die totale Uberwachung der Biirger und die darauf
gestiitzte Bekdmpfung respektive Bestrafung bereits der verbrecherischen Ab-
sicht, noch bevor diese nach auflen tritt oder gar in die Tat umgesetzt wird. All das
wird als naheliegende Vorgehensweise eines ,.Priiventionsstaates*® prisentiert.
Hier geht es also, so kann man die Kritik zugespitzt zusammenfassen, um ein per
se expansives, prinzipienloses und letztlich auch illegitimes, in einem Wort:
»schlechtes® Strafrecht.

Dabei lassen sich zwei Expansionstendenzen unterscheiden, die mit der pré-
ventiven Ausrichtung des Strafrechts in Verbindung gebracht und kritisiert wer-
den: Zum einen die Einfiihrung neuer und Ausweitung bestehender strafrechtli-
cher Verbote, was hier als Verbotsexpansion bezeichnet wird. Gerade die Verla-
gerung der Zone strafbaren Verhaltens weit in das Vorfeld einer unmittelbaren

Walter 2010: S. 7.
So die Zielrichtung der Kritik von Roxin 2006: S. 83.
Hintzschel 2013.
Hiintzschel 2013.
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Verletzung von Giitern sei Kennzeichen (gerade) des Priventionsstrafrechts.” Als
vielzitiertes Beispiel kann etwa auf die 2009 erfolgte Pénalisierung der ,,Vorberei-
tung einer schweren staatsgefihrdenden Straftat™ in § 89a Strafgesetzbuch verwie-
sen werden. Hier wird u.a. bereits die Ausbildung in einem ,,Terrorcamp* als“sol-
che, unabhiingig von einem konkreten Deliktsplan, unter Strafe gestellt.® Uber
diese Vorverlagerungsproblematik hinaus wird auflerdem ganz allgemein die Ka-
tegorie der abstrakten Gefihrdungsdelikte kritisiert.” Die Verunreinigung eines
Gewiissers etwa wird in § 324 Strafgesetzbuch bei Strafe verboten, ohne dass es
zu einer Schiidigung oder auch nur konkreten Gefihrdung der Gesundheit von
Menschen gekommen sein muss.

Davon abgesehen wird eine mit der Priventionsorientierung des Strafrechts
einhergehende Verschirfung der angedrohten und verhiéngten Strafen beflirchtet,
was hier als Sanktionsexpansion bezeichnet werden soll.® Insbesondere dem
Strafzweck der negativen Generalprivention, also der Abschreckung der Allge-
meinheit durch Bestrafung des Titers, wird eine solche Tendenz zugeschrieben.”

Dieser Kritik am Priiventionsstrafrecht steht teilweise (zumindest implizit) die
Vorstellung eines enger begrenzten, prinzipiengeleiteten und damit wenn schon
nicht durch und durch ,,guten”, dann doch weniger bedenklichen Strafrechts
zugrunde. Hier geht es nicht um Privention, sondern um ,,Repression®, nicht um
die zukiinftige Wirkung von Strafe, sondern im Ausgangspunkt allein um den
Bezug zur in der Vergangenheit liegenden Tat. Dabei handelt es sich, anders sind
die verwendeten Schlagworte kaum zu verstehen, um das Schuldstrafrecht klassi-
scher Prigung,'” bei dem Strafe allein aufgrund der Tatsache der schuldhaften
Tatbegehung gerechtfertigt ist und in Art und Hohe durch den Umfang der vom
Titer verwirklichten Schuld bestimmt und begrenzt wird.

Diese Gegeniiberstellung ist etwas holzschnittartig, da der heutige straftheore-
tische Diskurs von Vereinigungstheorien beherrscht wird, die Schuld- und Priven-
tionsaspekte verbinden.'' Dennoch sollen hier idealtypisch die beiden Modelle,
die sogleich noch etwas niiher beschrieben werden, gegeniibergestellt werden.
Denn Fundamentalkritik am Element der Privention im Priventionsstrafrecht
liuft zwangslaufig auf die Forderung nach dessen Eliminierung (man ist geneigt
zu sagen: dessen Privention) hinaus; jedenfalls weckt sie prima facie diesen Ein-
druck. Subtrahiert man aber die ,.Privention* vom »Praventionsstrafrecht, so
bleibt (sofern man nicht gleich ganz fiir dessen Abschaffung pladiert) buchstib-
lich nur noch | Strafrecht iibrig, das dann eben im Sinne der klassischen Lehre
allein vom Schuldgedanken beherrscht wiirde. Ob das ein Fortschritt wiire, ist
Gegenstand dieser Abhandlung.

5 Krit. Naucke 1993: S. 135, 145 ff. S. zur Problematik auch die Beitrige in Hefendehl 2010.
6 Vgl BT-Drs. 16/12428, 15. Krit. etwa Radtke/Steinsiek 2008: S. 383 ff.

7 Hassemer 1992: S. 378, 381; vgl. allgemein Zieschang 1998.

8 Vel.nur P.A. Albrecht 1986: S. 55, 70; Art. Kaufmann 1986: S. 225,229 f.

9 Roxin 2006: S. 83.

i

0 Vg!. die ausdriickliche Nennung der ,.abstrakten Strafziele (Vergeltung, Siihne, Schuldaus-
gleich ete.) durch P.A. Albrecht 1986: S. 55, 57.
11 Vgl nur Roxin 2006: S. 83 ff.
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Dabei ist es meines Erachtens zumindest erklarungsbediirftig, wenn zwischen
verschiedenen Formen des ,,Priventionsstrafrechts® unterschieden wird und einer-
seits Spezial- und Generalprévention als klassische, straftheoretisch in gewissen
Grenzen etablierte Praventionsformen akzeptiert werden, andererseits aber die
beabsichtigte ,,unmittelbare* priventive Beeinflussung von Personen und Situati-
onen als problematisch bezeichnet wird.'? Diese Differenzierung ist hinsichtlich
threr Voraussetzungen und ihrer Reichweite unklar. Denn die spezialpriventiv
begriindete Strafe ist nichts anderes als eine unmittelbare und priventiv motivierte
Einflussnahme auf den als moglicherweise auch in Zukunft riickfallgefshrdet er-
scheinenden Téter. Und auch bei der Generalprivention geht es um die Verhinde-
rung schédlicher Handlungen in der Zukunft, und zwar sowohl im Wege der An-
drohung von Strafe, die vor einem potenziellen Tatentschluss (und damit doch
sunmittelbar“?) Wirkung entfalten soll, als auch im Wege der Verhiingung der
Strafe, die den Normappell und seine zukiinftige Geltung der Allgemeinheit ge-
geniiber bekriftigt. Wer zukunftsorientierte Verhaltenssteuerung als priventives
Element kritisiert und als Aufgabe des Strafrechts ablehnt, miisste an sich also
auch ein Problem mit einer spezial- und generalpriventiven Funktion von Straf-
recht und Strafe haben.

Eine weitere Klarstellung ist nétig: Es soll hier keineswegs in Abrede gestellt
werden, dass eine Expansion des Strafrechts kritikwiirdig ist — das versteht sich
aus liberal-rechtsstaatlicher Perspektive von selbst und wird durch die spiter noch
vertieften verfassungsrechtlichen Erwdgungen unterstrichen. Es soll vielmehr die
gingige Sicht in Frage gestellt werden, dass eine solche Tendenz gerade auf der
Priventionsorientierung des Strafrechts beruht und dass eine Riickbesinnung auf
die ,,guten alten Zeiten“ des repressiven Schuldstrafrechts insoweit Besserung
brichte. Das wird zunichst im Rahmen einer vergleichenden straftheoretischen
Analyse erortert (unten II1.). Eine rein straftheoretische Perspektive wire aber
unbefriedigend. Denn letztlich gelangt man hier unweigerlich zu der grundsatzli-
chen Frage, welchen Zwecken die Strafe dient bzw. dienen soll. Deren Beantwor-
tung droht zum reinen Bekenntnis zu werden und nichts als verhértete Fronten zu
produzieren, '’ solange man keine MalBstibe formuliert hat, anhand derer die Vor-
zugswiirdigkeit einer Strafkonzeption zu beurteilen ist. Daflir bietet sich ergén-
zend eine verfassungsrechtliche Perspektive an. Denn es geht im strafrechtlichen
Bereich um staatliches Handeln, das sowohl in Gestalt des Verbots eines Verhal-
tens als auch in Form der Sanktionierung dieses Verhaltens gravierende Grund-
rechtseingriffe enthilt und daher einer gewichtigen Rechtfertigung bedarf. Aus
der Verfassung bezieht der Staat die Legitimation seines Handelns, aus ihr erfahrt
staatliches Handeln seine Begrenzung. Das klingt trivial, und dennoch wurde die
Bedeutung verfassungsrechtlicher Prinzipien fiir das materielle Strafrecht lange
Zeit wenig beachtet. In jiingerer Zeit zeichnet sich aber eine Belebung der Debatte

12 Vgl. Singelnstein in diesem Band. Vgl. auch die Differenzierung bei P.4. Albrecht 1986:

S. 55 sowie Bdicker 2010: S. 332.
13 Vgl. Liiderssen 2011: S. 377, 378.
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ab." die noch andauert und hier aufgegriffen und fortgesetzt werden soll. Unter-
sucht werden soll daher zusitzlich, ob sich aus verfassungsrechtlichen Erwégun-
gen Anhaltspunkte fiir die Frage legitimer Strafzwecke ergeben und ob das wich-
tige verfassungsrechtliche Anliegen des Schutzes der Freiheitsgrundrechte der
Biirger innerhalb eines praventiv ausgerichteten Strafrechtssystems gewihrleistet
werden kann (unten IV.).

Zuvor muss aber noch eine etwas genauere Analyse des Begriffs des ,,Praven-
tionsstrafrechts* und zugleich eine Abgrenzung zum ,,Schuldstrafrecht® geleistet
werden (sogleich unten 11.). Auf dieser Grundlage kann etwas differenzierter auf
die oft zu pauschale Kritik am Priventionsstrafrecht eingegangen werden.

1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Unter ..Priventionsstrafrecht wird hier ein Ansatz verstanden, bei dem sowohl
die Androhung als auch die Verhidngung staatlicher Strafe dem Ziel der Praventi-
on, also der Verhinderung von Straftaten dienen und dies zur Rechtfertigung des
Einsatzes von Strafe auch erforderlich ist. Dabei wird tiberwiegend zwischen der
Einwirkung auf den Titer selbst (Spezialprivention) und der Einwirkung auf die
Allgemeinheit (Generalprivention) unterschieden.

Demgegeniiber genligt im ,,Schuldstrafrecht® allein die Tatsache der schuld-
haften Tatbegehung als Begriindung und Rechtfertigung der Strafe — préventive
Wirksamkeit wird bestenfalls als positiver Nebeneffekt zur Kenntnis genommen,
ist aber keine notwendige Bedingung der Androhung und Verhéngung von Strafe.
Es geniigt die mit Strafe verbundene Vergeltung bzw. (wie heute eher formuliert
wird) der dadurch erzielte ,,Schuldausgleich. Man spricht insoweit von einer ab-
soluten, also von externen Zwecken wie Prdvention, unabhingigen Strafbegriin-
dung.'®

Das ist das klassische Konzept der Strafe, das auf eine lange Tradition zu-
riickblicken kann und auch heute noch ein wesentlicher Pfeiler der Straftheorie ist.
Strafe dient nach einer jedenfalls in der Rechtsprechung ganz herrschenden An-
sicht vorrangig dem Schuldausgleich.'” Spezialpriventive und generalpriventive
Zwecke kommen (im Sinne einer Vereinigungstheorie)'® hinzu, sind letztlich aber
nicht zwingend erforderlich. Das zeigt etwa die Annahme eines Schuldunter-
schreitungsverbotes im Rahmen der sogenannten ,,Spielraumtheorie” des Bundes-
gerichtshofes.'” Danach darf der Rahmen des Schuldangemessenen auch dann

nicht unterschritten werden, wenn im Einzelfall die Strafe keine priventiven Be-
diirfnisse erfiitt.

14 S.insbes. die Beitrige in Brunhdber n.a. 2013.

15 Statt vieler Roxin 2006: S. 73 ff.

16 S. (differenzierend) Hérnle 2011: S. 15 ff,

17 Vel. die Formulierung bei Fischer 2013: § 46 Rn. 5.
18  Roxin 2006:S. 83 f.

19 BGHSt 7, S. 28, 89.
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Nun konnte man argumentieren, dass (vergangenheitsorientierter) Schuldaus-
gleich dem Strafrecht eigen ist, wihrend Priivention aufgrund ihrer Zukunftsorien-
tierung an sich gar nicht zum Strafrecht passt. Daran ist richtig, dass die Strafe
ihrem schon begriftlich nicht zu leugnenden (repressiven) Wesen gemiB eine Re-
aktion auf eine in der Vergangenheit liegende Straftat ist. Das schlieft einen pri-
ventiven Zukunfisbezug von Strafandrohung und Strafe aber nicht aus.?’ Denn es
ist (wie auch sonst, wenn es um die Legitimation staatlichen Handelns geht) strikt
zwischen dem eingesetzten Mittel und dem damit verfolgten Zweck zu unter-
scheiden. Schlink hat dies als Verbot , eingriffsnaher Zwecke* umschrieben.”! So
wire es beispielsweise evident unzuldssig und geradezu absurd, einem Blirger mit
staatlichem Zwang die Freiheit zu entziehen und dies mit dem Zweck des Entzugs
der Freiheit zu ,begriinden*: Hier wiirden Inhalt und Zweck der MaBnahme
gleichgesetzt und zugleich das Postulat einer rationalen Begriindung belastender
staatlicher Maflnahmen verfehlt. Privention ldsst sich also ohne weiteres als das
mit Strafgesetzen und Strafe angestrebte externe Ziel denken, und daher ist es
auch tiberhaupt kein Widerspruch, Strafe und Prévention begrifflich zu verbinden.

Was ist aber nun genau der Ansatz der oben erwihnten Kritik? Moglicherwei-
se die Zielsetzung selbst. Die Kritik am Préventionsstrafrecht fiihrt jedenfalls un-
ibersehbar auch zu einer Desavouierung des Begriffs der ,,Pravention* im straf-
rechtlichen Kontext. Eine negative Konnotation versteht sich aber nicht von
selbst. Denn ,,Privention® heifit allgemein nur, dass etwas unternommen wird, um
ein als negativ bewertetes Ereignis (hier: eine Straftat) zu verhindern. Die Verhin-
derung von Straftaten und die damit verbundene Vermeidung einer Verletzung
von Giitern und Interessen ist ein Ziel, das als solches zustimmungswiirdig ist und
legitimerweise vom Staat angestrebt wird. Ein funktionierendes Gemeinwesen ist
geradezu darauf angewiesen, dass der Staat sich um das Wohl der Biirger sorgt
und Mafinahmen zum Schutz vor Ubergriffen Dritter ergreift. Es geht also, so ist
als Zwischenfazit festzuhalten, richtigerweise nicht um Prévention als per se kri-
tikwiirdige Zielsetzung, sondern um die Frage, mit welchen Mitteln Pravention
angestrebt wird und ob zu diesen Mitteln auch die Strafe zihlt bzw. zihlen soll.

I1I. VERGLEICHENDE STRAFTHEORETISCHE ANALYSE

Im Folgenden soll untersucht werden, ob Privention als Zielsetzung des Straf-
rechts tatsichlich kritikwiirdig ist, weil sie ungebremster Verbots- und Sanktions-
expansion Tiir und Tor 6ffnet. Dabei wird zum Vergleich stets das oben definierte
Klassische Schuldstrafrecht herangezogen, das, wie sich zeigen wird, gerade nicht
besser abschneidet, sondern im Gegenteil insgesamt sogar weniger kritische Po-
tenz aufweist.

20 Zutreffend Pawlik 2004: S. 16, wonach bei Anerkennung des repressivep W?sens der Strafe
noch keine Festlegung im Hinblick auf den mit ihr verfolgten bzw. sie legitimierenden Zweck

getroffen wird.
21 Schlink 2001: S. 445, 450.
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1. Verbotsexpansion

Das Zusammentreffen eines (auch) an Privention orientierten Strafrechts und ei-
ner Ausweitung strafrechtlicher Verbote ist in rein zeitlicher Hinsicht nicht zu
bestreiten. Im Laufe der Jahre wurde eine ganze Reihe neuer Verbotsgesetze ge-
schaffen, etwa in den Bereichen des Wirtschafts- und Umweltstrafrechts.?? Das ist
in vielerlei Hinsicht kritikwiirdig, nicht zuletzt im Hinblick auf die spéter noch zu
thematisierende grundrechtliche Abwehrfunktion, die den Schutz der Biirger vor
staatlichen Eingriffen betont. Zu bestreiten ist aber, dass es sich dabei um einen
Kausalzusammenhang in dem Sinne handelt, dass es gerade die Praventionsorien-
tierung des Strafrechts war, die als ,,conditio sine qua non‘“ zu dieser Ausweitung
geflihrt hat. Dagegen spricht zunichst der Umstand, dass das heutige Strafrecht
trotz aller priaventiver Einsprengsel im Kern noch immer stark vom Schuldgedan-
ken beherrscht wird. Aber auch wenn man dies beiseiteldsst, bleiben Zweifel.
Denn Entwicklungen wie die Einfiihrung neuer Verbotsnormen im Wirtschafts-
und Umweltstrafrecht sind ersichtlich die Folge gesellschaftlicher und technischer
Entwicklungen, die Gefahrenlagen und Risiken geschaffen haben, die es in friihe-
ren Zeiten nicht gab und an die bei der Schaffung des Strafgesetzbuches Mitte des
19. Jahrhunderts noch nicht einmal zu denken war. Es mag sein, dass der Gedan-
ke, Rechtsgiiter durch ein (auch) priventionsorientiertes Strafrecht zu schiitzen,
mit dazu beigetragen hat, auch in diesen gesellschaftlichen Problembereichen zum
Mittel des Strafrechts zu greifen. Beliebigkeit ist hier aber schon deshalb nicht
zuldssig, weil der Eingriff durch das Verbotsgesetz nur dann gerechtfertigt, insbe-
sondere: verhiltnismafBig ist, wenn er tatséchlich sinnvoll zum Schutz wichtiger
Giiter und Interessen beitragen kann. Mit anderen Worten: Das strafbewehrte
Verbot vollig harmloser Verhaltensweisen wiire zwar ein Mittel der Privention,
aber offensichtlich eine unsinnige, durch keinen gewichtigen Zweck gerechtfertig-
te und damit unverhiltnismiBige staatliche MaBnahme. Auch die weite Vorverla-
gerung strafbarer Verhaltensweisen ins Vorfeld unmittelbarer und greifbarer Ver-
letzungen von Rechtsgiitern (man denke an den bereits erwihnten Besuch des
«Terrorcamps®) kann und muss unter diesem Gesichtspunkt kritisch tiberpriift
werden. Es ist nicht zu sehen, warum Privention als Zielsetzung per se alles er-
lauben sollte™ — hier sind wie auch sonst die spiter noch genauer erdrterten ver-
fassungsrechtlichen Grenzen zu beachten.?*

22 Vel statt vieler Naucke 1993: S. 135, 145.

23 Vel exemplarisch nur die Aussage von Landau 2008: S. 218, wonach ein priventives Straf-
rechts ..gic Grenzen des deutschen Rechtsstaates verlasse. Das darf es nicht, und wenn eine
solche Uberschreitung bei einzelnen Entscheidungen des Gesetzgebers oder des Rechtsan-
wenders geschieht. kann und muss eine Korrektur durch das Bundesverfassungsgericht erfol-
gen.

24 Ablehnend Naucke 2011: S. 129, 134, der hierin kein ausreichend kritisches Potenzial gegen-
liber Entwicklungen wie einem ,.Gesinnungsstrafrecht* sicht. Dass sich dieses Problem aber

au'ch und erst recht im Rahmen einer klassischen, rein schuldorientierten Konzeption stellt,
wird sogleich im Text dargelegt.
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Eine andere Frage ist, ob ,,Verbotsexpansion® nicht auch und erst recht im
Rahmen des oben definierten Schuldstrafrechts vorstellbar wire. Das Gegenteil
wird oft zumindest stillschweigend unterstellt, vielleicht aufgrund der zeitlichen
Koinzidenz von klassischem Schuldstrafrecht und eines in historischer Sicht an-
fangs eher auf Verletzungsdelikte zugeschnittenen, iiberschaubareren Kreises von
Straftatbestinden. Das unterschldgt zunichst die Tatsache, dass unter der Agide
des Schuldstrafrechts Platz war fiir die (aus heutiger Sicht illegitime) Bestrafung
von Verhaltensweisen wie einvernehmlichen homosexuellen Handlungen (§ 175
Strafgesetzbuch a. F.).%° Und weiter ldsst sich fragen, warum in einem Schuld-
strafrecht nicht auch abstrakte Geféihrdungsdelikte eine groBe Rolle spielen soll-
ten. Das Verbot der (véllig folgenlosen) Trunkenheit im Verkehr auf einsamer
LandstraBle (§ 316 Strafgesetzbuch) etwa lésst sich auch unter Schuldaspekten
begriinden: Der Téter hat vorwerfbar gehandelt, Schuld auf sich geladen und da-
mit Strafe ,,verdient”. Jedenfalls lidsst sich das behaupten, und hier leuchtet das
angesichts der generellen Gefihrlichkeit der Handlung auch sofort ein (was natiir-
lich zeigt, dass Pravention stets doch irgendwie ,,mitgedacht wird, wenn man
tiber die Legitimation von Straftatbestiinden spricht!). Und man kann noch einen
Schritt weiter gehen: Auch der Besuch im Terror-Ausbildungslager, so liele sich
von dieser theoretischen Basis aus argumentieren, ist eine vorwerfbare, strafwiir-
dige Handlung, mit der Schuld verwirklicht wird und die dementsprechend eine
Schuld vergeltende Strafe verdient.

Es zeigt sich also, dass das oft als Bollwerk gegen priventive Expansion ge-
priesene Schuldprinzip an dieser Stelle geradezu einen blinden Fleck aufweist. Es
enthilt fiir sich genommen keine klaren inhaltlichen Anforderungen im Hinblick
auf die Qualitit einer legitimerweise zu verbietenden Handlung. Gewiss, das Ver-
halten muss ,,missbilligenswert®, ,sozialethisch verwerflich“, ,,vorwerfbar* oder
eben ,,strafwiirdig” sein — aber wer bestimmt anhand welcher Malstibe, wann das
der Fall ist? In einer Demokratie zuniichst der Gesetzgeber, aber auch der kann
irren, und gerade aus verfassungsrechtlicher Perspektive miisste externe Kritik
auch gegeniiber dem Gesetzgeber anhand préziser Kriterien moglich sein. Diese
sind aber nicht in Sicht, und es ist kein Zufall, dass bei der Schaffung neuer Straf-
gesetze nicht ernsthaft dariiber diskutiert wird, ob es bei der Vornahme der pdna-
lisierten Handlung iiberhaupt méglich ist, strafrechtliche ,,Schuld auf sich zu
laden. Genau das wire aber doch nur konsequent, wenn man anschlieBend mit
Strafe die vom Titer verwirklichte Schuld ausgleichen bzw. vergelten will. Man
kann das noch weiter zuspitzen: Was lieBe sich von diesem theoretischen Aus-
gangspunkt einer Argumentation entgegenhalten, wonach bereits der bose Gedan-
ke ,,verwerflich® ist und allein schon deshalb (soweit man ihn irgendwie nachwei-
sen kann) per Strafe vergolten werden darf? So gesehen entpuppt sich der Kgm-
plex ,,Pre-Crime* bei genauer Betrachtung (und nur scheinbar paradoxerweise)
nicht so sehr als Problem des Priventionsstrafrechts, sondern des Schuldstraf-

rechts!

25 Vgl. Baurmann 1987: S. 266 f.
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Vor diesem Hintergrund ist es auch kein Wunder, dass man bei der Beurtei-
lung der Legitimation strafrechtlicher Verbote richtigerweise auf die potenzielle
Schidlichkeit oder Gefihrlichkeit der Handlung fiir Giiter und Interessen abstellt.
Damit wird anerkannt, dass es zumindest hier um die Verhinderung solcher Hand-
lungen und damit um nichts anderes als Privention geht. Da, wie bereits angedeu-
tet, ein (auch verfassungsrechtlich legitimes) Verbot die ausreichende Schadlich-
keit der entsprechenden Verhaltensweise voraussetzt, enthélt der Priventionsge-
danke im Gegensatz zum Schuldgedanken einen rational diskutierbaren und empi-
risch {iberpriifbaren Ansatzpunkt fiir die Begriindung aber auch Begrenzung des
Einsatzes strafbewehrter Verbote. Hierliber muss man, wie die Debatte um die
Rechtsgutstheorie vor allem im Zusammenhang mit dem Inzest-Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts®® gezeigt hat, streiten. Aber man kann eben auch dariiber
streiten und ist nicht auf die als solche schwer diskutierbare Etikettierung einer
Handlung als ,,zu vergeltend, weil verwerflich mit all ihren Unschirfen und
Missbrauchsmoglichkeiten angewiesen.

2. Sanktionsexpansion

Stimmt nun wenigstens im Bereich der strafrechtlichen Sanktionen die gedankli-
che kausale Verbindung einer Priaventionsorientierung mit einer Tendenz zu Aus-
uferung und MaBlosigkeit? Auch das ist so nicht iiberzeugend. Zunéchst ist es
schon in historischer Hinsicht nicht plausibel, dass die Priventionsorientierung,
die im Laufe der Zeit neben die klassische Schuldorientierung der Strafe trat, zu
mehr Strafe gefiihrt hat. Betrachtet man die Entwicklung der strafrechtlichen
Sanktionen im Laufe des letzten Jahrhunderts, so ist insgesamt eine klare Milde-
rungstendenz zu beobachten.?’ Das betrifft nicht nur und nicht in erster Linie die
mehr am Resozialisierungsgedanken ausgerichtete Vollzugsgestaltung, die ihren
Hohepunkt in der Schaffung des Strafvollzugsgesetzes im Jahre 1976 fand. Ge-
meint sind vor allem zwei weitere augenfillige Tendenzen: Zum einen der drasti-
sche Riickgang der vollzogenen Freiheitsstrafen zu Gunsten von Bew#hrungsstra-
fen und vor allem Geldstrafen,”™® zum anderen der Siegeszug der Diversion, also
der informellen Erledigung eines Strafverfahrens ohne formliche Verurteilung
(s. §§ 153 1. Strafprozessordnung im allgemeinen Strafrecht sowie §§ 45, 47 Ju-
gendgerichtsgesetz im Jugendstrafrecht).” Das ist sicher auch justizékonomischen

26 BVerfGE 120, 224,

27 Fir die Freiheitsstrafe s. nur Streng 2012: S. 80.

28 Smreng 2012: S. 80.

29 Ca. Zwei Drittel der Strafverfahren gegen jugendliche und in das Jugendstrafrecht einbezoge-
ne heranwachsende Titer werden informell erledigt, s. Meier/Rdssner/Schéch 2013: S. 158 .
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Griinden geschuldet.®® Aber unbestreitbar ist auch, dass die (vor allem spe-
zial-)préventive Orientierung der Strafe zu dieser Entwicklung beigetragen hat.”'
Wenn kriminologische Studien belegen, dass die Riickfallquoten bei einer solchen
eher milden Erledigung nicht schlechter sind als bei formeller Verurteilung in
vergleichbaren Fillen,’” dann spricht dies dafiir, gerade in minderschweren Fillen
auf eine formliche Strafe zu verzichten. Denn der erhoffte Zweck wird auch durch
ein milderes, die Freiheitsrechte des Betroffenen schonenderes, Mittel erzielt. Zu-
sitzlich abgesichert wird diese Vorgehensweise durch die gut belegte kriminolo-
gische Erkenntnis, dass gerade bei Jugendlichen Delinquenz zumindest im unteren
Schwerebereich weit verbreitet ist, dass aber in der Regel (und ganz unabhingig
von der Frage, ob man dabei entdeckt und sanktioniert wurde) ab dem Erwachse-
nenalter die Begehung von Straftaten deutlich riickldufig ist (Normalitit und Epi-
sodenhaftigkeit von Jugenddelinquenz).*® Nimmt man noch die Erkenntnisse aus
allgemeinen Riickfallstudien hinzu, wonach die ambulanten Sanktionen gegen-
iiber der Freiheitsstrafe allesamt besser abschneiden,** so weckt das Zweifel an
einer spezifischen resozialisierenden Wirkung der Strafe. Auf ,,Besserung® als
Teilaspekt der Spezialprdvention kann man eine Sanktionsexpansion also nicht
plausibel stiitzen.

Ein iiblicher Verdichtiger in dieser Hinsicht ist allerdings die negative Gene-
ralprivention (Abschreckung). Je hoher die angedrohte und spéter dann im kon-
kreten Fall verhiingte Strafe, desto besser wird die Allgemeinheit von der Bege-
hung der Tat abgeschreckt — so jedenfalls die landldufige Meinung, die in dieser
Weise allerdings schlicht falsch ist. Man kann den Forschungsstand zur General-
privention vielmehr so zusammenfassen,>> dass allein schon die Existenz eines
strafrechtlichen Sanktionensystems verhaltenssteuernde Wirkung hat, dass aber
die Sanktionshohe nicht der entscheidende Faktor ist. Vielmehr zeigt sich, dass
die Einschitzung der Entdeckungswahrscheinlichkeit sowie die erwarteten infor-
mellen Reaktionen im Umfeld deutlich groBeren Einfluss auf einen potenziellen
Tatentschluss haben.’® Wire dies anders, miisste die Todesstrafe ungeheuer ab-

30 In der Okonomisierung der Justiz sieht Albrecht (1986: S. 55, 69) eine Ursache fur die ,,prd-
ventive Re-Orientierung® des Strafrechts. Solange sich dies aber, wie im Bereich der Diversi-
on, tendenziell zu Gunsten der Beschuldigten auswirkt, ist dagegen nichts einzuwenden. Da-
bei wird nicht verkannt, dass sich hier unter anderem Probleme im Hinblick auf das Be-
stimmtheitsgebot und die Gleichheit der Rechtsanwendung ergeben kénnen. Aber ist im Ver-
gleich dazu eine flichendeckende formelle Bestrafung die bessere Variante?

31 Zum Zusammenhang von Priventionsorientierung und Diversion s. (kritisch) Naucke 1993:
S. 135, 148.

32 Heinz/Storz 1992: S. 59 ff.

33 Vgl. nur Meier/Rossner/Schich 2013: S. 50 £. . o
34 Jehle w.a. 2010; natiirlich ist bei der Interpretation dieses Befundes die unterschiedliche Zu-

sammensetzung der jeweils sanktionierten Personengruppe zu beachten, s. Streng 2012:
S. 161 f.

35 Statt vieler Hornle 2011: S. 24 m.w.N.

36 Vgl. nur Schdch 1985.
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schreckende Wirkung entfalten, was sich so in empirischen Untersuchungen gera-
de nicht bestitigen lieB.*’ ‘ o

Die genannten Beispiele zeigen, dass es allein die Préventionsorientierung der
Strafe erlaubt, empirische kriminologische Forschungsergebnisse sinnvoll in die
straftheoretische und kriminalpolitische Diskussion einzubringen.*® Zugleich ver-
hindert die Priventionsorientierung des Strafrechts (weil die Frage der besseren
,Wirksamkeit* durch mildere Mittel eben immer wieder gestellt werden muss)
eine Zementierung des jeweiligen Status quo.’® Wer allein in den Kategorien von
Schuldausgleich und Vergeltung denkt, wird sich von Studien zur zweifelhaften
spezialpriventiven oder generalpriventiven Wirkung der Strafe nicht irritieren
lassen, denn diese Wirkung spielt hier ja definitionsgemiB keine Rolle. Und auch
die Suche nach Alternativen und Ergdnzungen zur klassischen Dichotomie von
Geld- und Freiheitsstrafe als kriminalpolitisches Anliegen ist vollig tiberflissig.
Denn wenn bisher zur ,,Vergeltung® einer bestimmten Straftat eine Freiheitsstrafe
in Hohe x als erforderlich angesehen wurde, dann wire erst zu begriinden, warum
beispielsweise auch Wiedergutmachungsbemiithungen, ein Fahrverbot oder ge-
meinniitzige Arbeit, ganz oder teilweise diese Funktion der Freiheitsstrafe erflillen
sollten. Noch schlimmer: Man kénnte gesetzliche Anderungen als Eingestindnis
interpretieren, dass man bislang die mafigeschneiderte ,,gerechte Vergeltung® ver-
fehlt hat! Das muss jeden Reformeifer von vornherein deutlich erschweren.

Schon diese gezwungenermaBen nur skizzenhaften straftheoretischen Bemer-
kungen zeigen ein grofles Problem des Schuldstrafrechts: Es ist gegeniiber jeder
Form von empirischer Uberpriifung vollstindig immunisiert. Ob und wie eine
Freiheitsstrafe von drei Jahren ,,wirkt*, kann man in spezial- und generalpriventi-
ver Hinsicht (bei allen methodischen Problemen) im Prinzip ,,messen®. Trotz der
Komplexitdt der Thematik hat die kriminologische Forschung hier auch schon
beachtliche Resultate erzielt. Die Annahme einer gewissen ,,Austauschbarkeit der
Sanktionen*® in spezial- und generalpraventiver Hinsicht etwa hat groBe Spreng-
kraft, denn an sich miisste das bedeuten, dass stets zum mildesten, gerade noch
geeigneten Mittel gegriffen werden muss. Das wiirde einen noch weiterreichenden
Verzicht auf formelle Strafe und im Bereich mittelschwerer Delinquenz eine
weitgehende Beschrinkung der Freiheitsstrafe auf Extremfille nahe legen. Die
Anerkennung von Schuldausgleich als legitimer und die Strafe selbstindig recht-
fertigender Strafzweck konterkariert diese mégliche Konsequenz, denn es bleibt
stets der nicht weiter tiberpriif- und diskutierbare Hinweis auf die Belange des
~gerechten Schuldausgleichs®, der angeblich eine bestimmte Strafhéhe zwingend
erforderlich macht.* Nochmals: Mit welchen rationalen Argumenten soll dem

37 Vgl nur Hermann 2010 m.w.N.,

38 S. dazu niher Kaspar 2013,

39 Kaspar2013:S. 103, 115.

40 S. dazu niher Smeng 2007.

41 Vgl etwa die Begriindung der Anhebung der Hochststrafe flir Heranwachsende bei schweren

Straftaten in BT-Drs. 17/9389, S. 1, wonach man nur so ,,dem Ausmaf} der Schuld gerecht*
werden kénne.
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(erst recht vor dem Hintergrund einer insgesamt eher punitiven kriminalpoliti-
schen GroBwetterlage) widersprochen werden?

Wie sieht es nun mit dem Schutz durch das Schuldprinzip aus, mit der be-
rihmten Obergrenze der schuldangemessenen Strafe, die unter keinen Umstdnden
iberschritten werden darf? Hier, auf der Ebene der Strafzumessung, kommt man
zu einem dhnlich emiichternden Ergebnis wie oben bei der Frage der legitimen
Verbotsnorm: Klare Mafstibe sind nicht zu sehen. Man wird mit der Behauptung,
eine Sanktion sei (noch) schuldunangemessen, konfrontiert, ohne dem viel entge-
gensetzen zu konnen. Wenn der Gesetzgeber darlegt, dass der ,gerechte
Schuldausgleich® in bestimmten Fillen eine Strafe in bestimmter Héhe gerade
fordere, ist damit natiirlich (erst recht) gesagt, dass mit dieser Strafe das MaB des
»Schuldangemessenen® nicht tiberschritten wird. Auch hier drohen also Unschiir-
fen und sehr weite Spielrdume, die vom Gesetzgeber und letztlich auch vom Rich-
ter als Rechtsanwender ausgefiillt werden kénnen. Dabei garantiert der Ruf nach
»Schuldangemessenheit bei genauer Betrachtung nur eine Art Stimmigkeit des
Gesamtsystems, bietet aber keinen Schutz vor (in sich kohérenter) Strafhirte.*?
Wer einen einfachen Diebstahl mit mindestens drei Jahren Freiheitsstrafe, den
schweren Diebstahl mit mindestens fiinf Jahren und den Raub mit mindestens 10
Jahren Freiheitsstrafe bestraft, kann auf den jeweils unterschiedlich hohen Un-
rechtsgehalt der Taten verweisen, dem jeweils abgestuft mit ,,gerechtem
Schuldausgleich* durch Strafe begegnet wird.** Der Einwand, diese hohen Straf-
rahmen seien aber doch ,,schuldunangemessen®, hat demgegeniiber (erneut) wenig
Durchschlagskraft.

IV. VERFASSUNGSRECHTLICHE PERSPEKTIVE

Schon theorieimmanent ist also der Vorwurf nicht gerechtfertigt, dass ein Schuld-
strafrecht gegeniiber den genannten Expansionstendenzen besser schiitzen wiirde
als ein Priventionsstrafrecht. Vielmehr enthilt die letztgenannte Konzeption mehr
kritisches Potenzial, jedenfalls dann, wenn empirische kriminologische Erkennt-
nisse zur Kenntnis genommen werden. Damit ist aber noch kein liberzeugendes
Argument gegen Schuldausgleich oder Vergeltung als Strafzweck gewonnen.
Denn sowohl die Begrenzung des Strafrechts als auch (und erst recht) die Stir-
kung der Rolle der Kriminologie als Wissenschaft sind Zielsetzungen, deren Ei-
genwert man natiirlich bestreiten kann. Aus einer philosophischen Perspektive
konnte man ohne weiteres darauf beharren, dass auf eine bestimmte Strafiat allein
schon aus Griinden der gerechten Vergeltung stets und ausnahmslos Strafe zu er-
folgen habe. Im Folgenden soll daher im Anschluss an das bisher Gesagte gezeigt
werden, dass sich aus dem Verfassungsrecht, genauer: aus dem VerhiltnisméaBig-
keitsgrundsatz, ableiten lisst, dass allein Schuldausgleich die Strafe nicht rechtfer-
tigen kann. Dieser strafbegriindende Aspekt des ,,Schuldstrafrechts* entbehrt nach

42 Vgl. auch Ellscheid/Hassemer 1975: S. 286.
43 Kaspar 2013: S. 103, 112 {f.
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hier vertretener Ansicht nicht nur einer iiberzeugenden verfassungsrechtlichen
Grundlage, sondern verst68t sogar gegen die Verfassung (unten 1.). Im Anschluss
daran werden die Konturen eines an ,verhdltnismafiiger Generalprdvention®
orientierten Strafrechts dargelegt (unten 2.).

1. VerhiltnismiBigkeitsgrundsatz und Schuldstrafrecht

Wenn vom ,,Schuldprinzip® als wichtigem Teilelement des ,,Schuldstrafrechts*
gesprochen wird, sind richtigerweise unterschiedliche Funktionen bzw. Wir-
kungsebenen zu unterscheiden. Die hier formulierte verfassungsrechtliche Kritik
richtet sich nicht pauschal gegen dieses Prinzip und darf daher nicht als Forderung
missverstanden werden, es vollstindig abzuschaffen.

Soweit (etwa in den §§ 19 und 20 Strafgesetzbuch) als Voraussetzung fiir die
Strafbarkeit vorwerfbares Verhalten eines geistig gesunden strafmiindigen Biir-
gers verlangt wird und dies auf Art. 1 Abs. 1 GG gestiitzt wird,** handelt es sich
(bei allen Problemen der Bestimmtheit bzw. Bestimmbarkeit) um einen aus der
Perspektive der Freiheitsgrundrechte wenig problematischen Aspekt. Denn das
Schulderfordernis schiitzt hier vor Bestrafung und dient damit der Freiheitssiche-
rung.” An diesem elementaren Baustein einer als fair und gerecht akzeptablen
Strafrechtsordnung ist auch im Rahmen einer priventiven Strafrechtskonzeption
festzuhalten — die Anerkennung von Schuidausgleich als Strafzweck setzt das
wohlgemerkt nicht voraus.

Letzterer aber ist das Problem. Wenn man mit der Rechtsprechung eine
»Schulduntergrenze* der Strafe unabhiingig von priventiven Belangen und damit
eine strafbegriindende Funktion des Schuldprinzips anerkennt, ist das verfas-
sungsrechtlich eine véllig andere Ausgangslage. Denn dann schiitzt das Prinzip
nicht vor einem Grundrechtseingriff, sondern begriindet ihn!

Dabei wird nicht immer ausreichend deutlich gemacht, dass diese Funktion
des Schuldprinzips keine klare verfassungsrechtliche Grundlage hat. Auf
Art. 1 Abs. 1 GG in seiner Abwehrfunktion gegeniiber staatlichen Eingriffen lasst
sich die Begriindung cines staatlichen Eingriffs (als Gegenteil von Eingriffsab-
wehr) oftensichtlich nicht stiitzen. Warum sollte das Ausbleiben von Strafe in
ciner bestimmten Hohe ein VerstoB gegen die Menschenwiirde sein? Die Wiirde
des Titers selbst kommt dafiir offensichtlich nicht in Betracht, und auch gegen-
liber den Opfern von Straftaten kénnte das nur in extremen Ausnahmefillen eine

44 Grundlegend BVerfGE 20, S. 323, 331.

45 Das gilt zumindest, wenn man allein die Rechtsfolge ,.Strafe in den Blick nimmt. Nicht
verkannt wird dabei. dass die Feststellung von »Schuldunfihigkeit natiirlich auch Belastun-
gen mit sich bringen kann, und zwar nicht nur fiir den Teil der Téter, denen auf dieser Grund-
lage die stationire MaBregel der Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus gem. § 63
Strafgesetzbuch droht. Denn bereits die Feststellung, nicht schuldfihig (gewesen) zu sein ent-
hilt einen Eingriff in das Allgemeine Personlichkeitsrecht, wie zuletzt anhand des Falles
Gust! Mollath*, bei dem eine Fehldiagnose zumindest im Raum stand, richtigerweise thema-
tisiert wurde. vgl. Kasiske 2013:S. 632 f.
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Verletz4L61ng der Menschenwiirde oder des Allgemeinen Personlichkeitsrechts ent-
halten.

Schon das weckt Bedenken gegeniiber der Anerkennung von ,Schuldaus-
gleich® als Strafzweck, der fiir sich genommen ausreicht, um die Verhéingung von
Strafe zu rechtfertigen. Dennoch wiirde allein das Fehlen einer klaren verfas-
sungsrechtlichen Grundlage kein ausreichendes Argument gegeniiber der Aner-
kennung eines vom Staat verfolgten Zwecks begriinden. Denn der Staat benétigt
fir die Festlegung seiner Zielsetzungen keine ausdriickliche verfassungsrechtliche
Ermichtigung; ihm steht ein weiter Spielraum zu, der erst dann iiberschritten ist,
wenn die Zielsetzung gegen die Verfassung verstsfit.

Genau das ist aber bei Vergeltung bzw. Schuldausgleich der Fall.*’ Der Ver-
hiltnisméBigkeitsgrundsatz als ungeschriebener, aus dem Rechtsstaatsprinzip und
dem Wesen der Grundrechte abgeleiteter Verfassungsgrundsatz fordert zur Legi-
timation eines Eingriffs in Freiheitsgrundrechte, dass der Staat dabei ein legitimes
Ziel verfolgt und seine Mafinahme zur Erreichung dieses Ziels geeignet, erforder-
lich und angemessen ist.*® Die Ebenen der Geeignetheit und Erforderlichkeit sind
dabei im Kern empirisch. Es geht um die rationale Begriindung tatséichlicher Wir-
kungszusammenhinge. Das ist als verfassungsrechtlicher Ausgangspunkt soweit
ersichtlich unbestritten. Daraus folgt allerdings nach hier vertretener Ansicht
auch, dass nur solche Zwecke legitim sein konnen, bei denen zumindest prinzi-
piell (unabhingig von den nie ganz zu vermeidenden Problemen einer exakten
~Messung*) eine rationale Begriindung und empirische Uberpriifung méglich ist.
Nur auf diese Weise kann die dem VerhiltnismiBigkeitsgrundsatz innewohnende
Rationalisierungsfunktion Wirkung entfalten, die den Blirger vor willkiirlicher
und iibermifiger staatlicher Inanspruchnahme schiitzt. Mit der Anerkennung die-
ser Funktion des VerhiltnismiBigkeitsgrundsatzes ist zugleich untrennbar ver-
bunden, dass der Staat sich den aus ihr folgenden Begriindungsanforderungen
nicht durch die Wahl der von ihm verfolgten Zwecke entziehen darf. Er darf den
Freiheitsentzug daher, um auf das obige Beispiel zuriick zu kommen, nicht mit
dem Zweck des Freiheitsentzugs begriinden, da dies nur den Inhalt des Eingriffs
paraphrasiert, aber keine davon unabhingige Zielsetzung enthélt. Und er darf den
Grundrechtseingriff durch Strafe nicht mit Vergeltung oder Schuldausgleich be—
griinden, da eine solche rein metaphysische Zielsetzung ejne zweckrationale Dis-
kussion von vornherein unterbindet und eine empirische Uberpriifung vollsténdig
ausschlieBt. Nochmals: die ,,Schuldangemessenheit® von zehn Jahren Freiheits-
strafe fiir einen Diebstahl ist eine nicht weiter diskutierbare Behauptung, die einen
rationalen Diskurs tiber die ZweckmiBigkeit gerade dieser Sanktion in dieser H6-
he nicht zuldsst. . .

Insofern ist es auch nicht weiterfithrend und stiftet eher Verwirrung, wenn ei-
ne ,repressive Zielsetzung® oder ein ,repressiver Zweck* der Strafe anerkannt

46 Dazu Weigend 2010: S. 39 ff. _
47 Zum Folgenden niher Kaspar 2013; sowie ders. 2014.
48 Zum Verfassungsrang s. grundlegend BVerfGE 23, S. 127, 133.
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werden und der Privention gegeniibergestellt werden, wie das sehr oft geschieht.*
Denn ,.Repression” bedeutet begrifflich zundchst nicht mehr als ,,Zuriickdrin-
gung”. Was aber soll durch die Strafe ,,zurtickgedringt® werden? Die Tat selbst ist
schon geschehen und kann nicht mehr verhindert werden, das kann also nicht ge-
meint sein. Soweit es darum geht, negative Folgeerscheinungen der Tat aus der
Welt zu schaffen, z. B. das beim Opfer bzw. dritten Personen erschiitterte Ver-
trauen in die Rechtsordnung oder den Anreiz zur Nachahmung vergleichbarer
Straftaten, so ist damit der Strafzweck der Generalprdvention angesprochen -
auch das wiire also keine plausible Inhaltsbeschreibung von Repression, wenn
man sie als Gegenbegriff zur Privention versteht. Ist aber mit Repression nichts
anderes gemeint, dass mit Strafe vergangenheitsbezogen auf die vom Téter
schuldhaft verwirklichte Tat reagiert wird, ist man wieder bei einer reinen We-
sensbeschreibung angelangt, die die Zweckfrage nicht beantwortet. Und diese darf
nun einmal nicht offen bleiben.

Die soeben skizzierte Inkompatibilitit von Schuldvergeltung als Strafzweck
mit den Anforderungen des VerhiltnisméBigkeitsgrundsatzes™ wurde bisher sel-
ten gesehen und dann iberwiegend nicht weiter problematisiert. Jiingst hat aller-
dings Frisch in einem Aufsatz einen Vergleich von VerhiltnisméBigkeitsgrundsatz
und Schuldprinzip unternommen.”® Er kommt zu dem auch hier erzielten Ergeb-
nis, dass die Ebenen der Geeignetheit und Erforderlichkeit zur klassischen
Schuldstrafe nicht passen, zieht daraus aber, anders als hier vertreten, nicht den
Schluss, dass dieses herkdmmliche Strafverstindnis dann jedenfalls im Hinblick
auf den rechtfertigenden Zweck iiberdacht werden muss. Letzteres erscheint mir
aber zwingend. Kollidiert eine einfachgesetzlich ausgeformte staatliche MaBnah-
me mit einem Verfassungsgrundsatz, kann das nur durch eine entsprechende An-
passung der Mafinahme erfolgen und nicht in der Weise, dass man den iiberge-
ordneten Verfassungssatz nicht heranzieht.

Letzteres wire nur moglich, wenn man im Bereich des Strafrechts von einem
verfassungsrechtlichen Sonderregime ausginge, bei dem von den {iblicherweise
gcltcx]gcn MaBstiben der Legitimation von Grundrechtseingriffen abgewichen
wird.”> Ausgerechnet bei der staatlichen Strafe als ,Schirfstem Schwert* in der
Hand des Staates auf Teilelemente des VerhéltnismaBigkeitsgrundsatzes zu ver-
zichten, wiire stark begriindungsbediirfiig. Und es ist auch nicht so, dass dieser
Verzicht vollig folgenlos wiire. Zwar wird oft vertreten, dass die Strafe ja ohnehin
am Schuldprinzip in seiner limitierenden Funktion orientiert sei, so dass dem Ver-
haltnismiBigkeitsgrundsatz kein zusitzliches kritisches Potenzial zukomme. Aber
das ist deshalb nicht zutreffend, weil die MaBstibe nicht identisch sind. Bei der
Priifung der Schuldangemessenheit wird die Frage der Geeignetheit und Erforder-
lichkeit im Hinblick auf einen rational begriindbaren Zweck schlicht ersatzlos

49 Statt vieler Naucke 1993: S. 135, 145.
S. dazu auch Kaspar 2013: S. 115 ff.
Frisch 2013: S. 249 fT.

Vgl. die entsprechende Deutung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bei
Frister 1988:S. 15 Fn. 5.
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iibersprungen. Es geht dann lediglich um ein irgendwie ausgewogenes Verhiltnis
von Unrecht bzw. Schuld und Strafe. Erértert wird hier also eine Anlass-Mittel-
Relation,” die von der herkémmlichen Betrachtung der Zweck-Mittel-Relation
abweicht. Dass ein am Verhiltnism#Bigkeitsgrundsatz orientiertes Priventions-
strafrecht im Ergebnis mehr Potenzial fiir eine Liberalisierung und Humanisierung
aufweist, wird unten abschlieBend zu zeigen versucht. Festzuhalten ist, dass Ver-
geltung und Schuldausgleich mit der anerkannten Struktur des VerhiltnisméBig-
keitsgrundsatzes nicht vereinbar und daher verfassungswidrig sind.

Damit ist zugleich die Sollbruchstelie identifiziert, die dazu gefithrt hat, dass
sich das materielle Strafrecht bisher in der Tat, wie Lagodny schreibt, strengeren
verfassungsrechtlichen Bindungen ,,in genialer Weise* entziehen konnte.>* Es ist
die Anerkennung eines vorrangig am Vergeltungszweck orientierten Schuldstraf-
rechts, bei dem simtliche zweckrationalen Teilelemente des VerhdltnisméBig-
keitsgrundsatzes aus dem Priifungsprogramm eliminiert werden.

2. VerhiltnismiBigkeitsgrundsatz und Priventionsstrafrecht

Einzig ein am Zweck der Privention orientiertes Strafrecht und anhand dieses
Zwecks auch zu rechtfertigendes Strafrecht passt also zu den inhaltlichen Anfor-
derungen des VerhiltnismaBigkeitsgrundsatzes. Damit ist aber noch nichts dar-
{iber ausgesagt, ob es um Generalprivention, Spezialprévention (jeweils in ihren
verschiedenen Varianten) oder um beides geht bzw. gehen soll. Dabei ist zwi-
schen den beiden strafrechtlichen ,,Wirkungsebenen®, also der abstrakt-generellen
strafbewehrten Verhaltensnorm sowie der konkreten Sanktionierung zu unter-
scheiden.

a) Die strafbewehrte Verhaltensnorm

Fiir die Ebene der strafbewehrten Verhaltensnorm ist die Antwort einfach: Hier
kann es aufgrund ihres gedachten Einsatzes vor dem potenziellen Tatentschlugs
nur um Generalprivention gehen. Durch die Strafandrohung wird die En'Fschel—
dung fiir eine Strafbarkeit mit moglichen negativen Konsequenzen (die weit iiber
das reine Strafiibel hinausgehen) belastet. Es geht hier nicht um Dressur, sondern
darum, dem Biirger einen ,,Klugheitsgrund* zu liefern, von der Tatbegehung Ab-
stand zu nehmen.>> Eine dariiber hinausgehende spezialpréventive, auf den ein?el—
nen Titer abzielende Wirkung der Strafandrohung (die ja vor der Begehung ciner
konkreten Tat steht) ist dagegen denklogisch ausgeschiossen, es bleibt auf dieser
Ebene also bei einer rein generalpraventiven Zielsetzung.

53 Veh 1986: S. 100 f.
54 Lagodny 1996: S. 537.
55 So Greco 2009: S. 359 ff.
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Unabhingig von einfachgesetzlich orientierter Kritik ist die duflere Grenze fiir
strafrechtliche Verbotsnormen der verfassungsrechtliche Grundsatz der Verhilt-
nismiBigkeit. Er hat sich zugegebenermaflen praktisch in der Vergangenheit nicht
als sonderlich hohe Hiirde fiir materielle Strafhormen erwiesen. Das Bundesver-
fassungsgericht hat hier stets groBe Zuriickhaltung walten lassen und dem Gesetz-
geber grofle Spielriiume zugestanden.™® Dieser ,,judicial restraint ist im Ansatz
unter den Aspekten des Demokratie- und Gewaltenteilungsprinzips verstindlich.
Er darf aber nicht dazu fiihren, dass herkémmliche PriifungsmaBstibe fiir Eingrif-
fe in Freiheitsgrundrechte ausgerechnet bei Strafgesetzen weniger streng gehand-
habt werden als sonst.

Die bereits erwiihnte Inzestentscheidung®’ hat viel berechtigte Kritik erfahren,
von der hier nur ein wichtiger Punkt aufgegriffen werden soll: Die Strafnorm, so
das Bundesverfassungsgericht, gewinne ihr Gewicht durch die ,,Absolutheit, mit
der sie (...) situationsunabhiingige Beachtung* einfordere.® Damit wird meines
Erachtens die Funktion des VerhiltnisméBigkeitsgrundsatzes verfehlt, der gerade
auch dem abstrakten Handeln des Gesetzgebers entgegengesetzt werden muss, um
im Einzelfall GibermiBige Eingriffe zu verhindern.”® Wenn also die in Rede ste-
hende Handlung (im konkreten Fall die intime Partnerschaft von Geschwistern,
dic sich erst als Erwachsene kennen gelernt hatten) ex ante betrachtet keine rele-
vante Gefihrdung der sexuellen Selbstbestimmung®® mit sich bringt, ist es verfas-
sungsrechtlich nicht zuldssig, die Reichweite der strafbewehrten Verhaltensnorm
auch auf solche Verhaltensweisen zu erstrecken. Daher ist die in eher vereinzelt
gebliebenen Entscheidungen des Bundesgerichtshofes angedeutete Maoglichkeit
der teleologischen Reduktion abstrakter Gefihrdungsdelikte bei fiir die geschiitz-
ten Rechtsgiiter offensichtlich vollig harmlosen Taten (konkret: Das Inbrand-
setzen einer kleinen und iiberschaubaren Hiitte auf freiem Feld, die mit Sicherheit
kemnerlei Gefihrdung von Menschen mit sich bringt)®! ein richtiger und nach hier
vertretener Ansicht verfassungsrechtlich sogar zwingend gebotener Ansatz. Das
Verfassungsrecht flihrt also konsequent angewendet durchaus zu Korrekturen von
Strafgesetzen, auch wenn eine Strafnorm selten in toto als unverhiltnismaBig und
verfassungswidrig zu verwerfen sein wird.

56 S.etwa Swoboda 2010: S. 24, 46.

57 BVerfGE 120, S. 224,

58 BVerfGE 120, S. 224, 251. Scharfe Kritik bei Roxin 2009: S. 544, 549; krit. auch BVerfGE
120.S. 266 f. (Sondervotum Hassemer).

59 So zutreffend Hornle 2008: S. 2085, 2087.

60 Dabei wird. ohne dass dies vertieft werden konnte, davon ausgegangen, dass allein dieses
Rechtsgut iiberhaupt fiir eine Legitimation der Norm in Frage kommt. Nicht iiberzeugend ist
der vom BVerfG ebenfalls bemiihte Schutz der Familie, erst recht nicht die Verhir;derune
erbkranken Nachwuchses. -

61 Vel BGHSt 26.S. 121, 124.
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b) Die Sanktionierung

Wendet man den Blick auf die Sanktionierung nach begangener Tat wird die
Zweckfrage komplizierter, hier kommen die verschiedenen Ausprigungen von
Spezial- und Generalpriivention in Betracht.

Was die Resozialisierung oder ,,Besserung® durch eine spezifische, tiber die
Abschreckungswirkung hinausgehende Einwirkung auf den Téter angeht, halte
ich diese fiir keinen Zweck, der die Strafe legitimieren kann. Zunichst wire dies
nur ein Teilzweck, der zwar fiir die Freiheitsstrafe, aber kaum fiir die zahlenmiBig
weitaus hiufiger verhingte Geldstrafe postuliert werden konnte. Hinzu kommt,
dass eine tatsdichlich nachhaltig ,,bessernde* Wirkung des Strafvollzugs nach den
Erkenntnissen der Riickfallforschung zumindest fraglich ist. Jedenfalls miissen die
auch schidlichen Auswirkungen dieser Form der Strafe in Rechnung gestellt wer-
den, die zu Ausgrenzung und Stigmatisierung fiithren kann und in diesem Falil das
Bediirfnis nach Re-Sozialisierung bei den Betroffenen erst produziert oder jeden-
falls verschirft. Schlieilich ist noch zu bedenken, dass therapeutische und in sons-
tiger Weise ,,bessernde’ Einwirkungen auf den inhaftierten Téter nicht gegen des-
sen Willen vorgenommen werden diirfen.®* Er hat zwar einen verfassungsrechtli-
chen, aus dem Allgemeinen Personlichkeitsrecht abgeleiteten Anspruch auf Reso-
zialisierung,63 der auch entsprechende Angebote im Strafvollzug umfasst und
daher als wichtiges Gestaltungsprinzip selbstverstdndlich erhalten bleiben muss.
Genau dieses Allgemeine Personlichkeitsrecht bewirkt aber auch das Recht des
Inhaftierten, seine Mitwirkung an solchen MaBnahmen zu verweigern. Wire die
bessernde Einwirkung nun aber der tragende Zweck der Haft, hitte es der Betrof-
fene in der Hand, diesem Zweck durch seine blofie Weigerung den Boden zu ent-
ziehen. Dann wiire der Vollzug der Freiheitsstrafe spétestens ab diesem Zeitpunkt
zu beenden, da er zum Zweck der Resozialisierung nicht (mehr) geeignet wire. Es
bleibt also dabei: Wenn der Titer inhaftiert ist, muss man sich intensiv um Reso-
zialisierung bemiihen. Dass man ihn inhaftiert, muss aber anders begriindet wer-
den.

Denkbar wire nun, auf den negativ-spezialpriventiven Aspekt der Sicherung
abzustellen. Und in der Tat kann man nicht leugnen, dass der Sicherungsgedanke
ganz evident nicht nur im Bereich der Mafiregeln der Besserung und Sicherung,
sondern auch bei der Freiheitsstrafe eine Rolle spielt, etwa im Bereich der Regeln
zur Aussetzung der Strafe zur Bew#hrung (vgl. nur §§ 56 Abs. 1, 57 Abs. 1 Nr. 2,
57a Abs. 1 Nr. 3 Strafgesetzbuch). Die Dauer des Vollzugs der Freiheitsstrafe
wird hier ganz offen von einem Sicherungseffekt abhingig gemacht, und auch die
Strafvollzugsgesetze der Lénder nennen den ,.Schutz der Allgemeinheit” als Voll-
zugsziel (vgl. etwa Art. 2 Satz 1 Bayerisches Strafvolizugsgesetz).

Dennoch ist Sicherung nach hier vertretener Ansicht kein selbstindiger Straf-
zweck, dem bei der Begriindung der Art und Héhe der Strafe eine unmittelbare

62 Vgl. zu diesem Aspekt P.4. Albrecht 1986: S. 55, 73.
63 S.BVerfGE 35, S. 202, 235.



78 Johannes Kaspar

Bedeutung zukommt. So ist die ,,Gefidhrlichkeit” des Téiters,64 anders als bei den
MaBregeln der Besserung und Sicherung, schon keine Voraussetzung der Verhin-
oung \I)n Freiheitsstrafe. Gerade die Existenz der ,,zweiten Spur® der Mafiregeln,
die in ihren stationiren Formen (8§ 63, 64, 66 Strafgesetzbuch) jedenfalls auch
sichernde Funktion haben, zeigt, dass die Freiheitsstrafe grundsitzlich nicht auf
der Grundlage der Gefihrlichkeit des Titers verhingt werden soll. Konsequenter-
weise ist dieser Aspekt bei den Strafzumessungskriterien in § 46 Strafgesetzbuch
nicht ausdriicklich genannt und darf daher auch die Hohe der Strafe nicht beein-
flussen — wobei nicht verkannt wird, dass dies durch die grole Bedeutung der
Vorstrafenbelastung fiir die Strafzumessung relativiert wird, was genau deshalb
kritikwiirdig ist.%®

Gegen die Anerkennung des Sicherungszwecks als unmittelbar legitimieren-
den Zweck der Freiheitsstrafe sprechen prinzipielle, iiber die lex lata hinausrei-
chende Griinde. So stiinde der gravierende Eingriff in Art. 2 Abs. 2 GG durch die
u. U. langjihrige Freiheitsstrafe stets unter dem Vorbehalt, dass er einen Titer
trifft, von dem tatsichlich Straftaten zu erwarten sind. Dass diese Prognose #u-
Berst schwer in valider Weise gestellt werden kann, hat sich im Bereich der Siche-
rungsverwahrung vielfach gezeigt.®® Wiirde man nun den zahlenmiBig deutlich
bedeutsameren Bereich der Freiheitsstrafe ebenfalls an dieses problematische Kri-
terium ankoppeln, wiirde das die Probleme der Bestimmtheit und Verhéltnisma-
Bigkeit potenzieren. Zudem wire eine von der Tat weitgehend abgekoppelte und
allein auf die (vermeintliche) Gefahrlichkeit bezogene ,,Sicherheitsstrafe weder
mit dem herkémmlichen Begriff von Strafe als nach ihrem Wesen vergangen-
heitsbezogene Reaktion auf eine Straftat vereinbar, noch mit dem Gerechtigkeits-
gefiihl der Allgemeinheit. Denn dann wire der Ladendiebstahl des (vermeintlich)
schwer Riickfallgefihrdeten mit langjéhriger Sicherheitshaft zu ,,bestrafen®; der in
ciner besonderen Ausnahmekonstellation begangene Mord eines Taters, dem kei-
nerlei zukiinftige Gefihrlichkeit attestiert wird, miisste dagegen zwingend straflos
bleiben. Unabhiingig von der Frage der Verfassungswidrigkeit eines solchen Sys-
tems kdnnte man dafiir keinerlei gesellschaftliche Akzeptanz erwarten.

Wo der Sicherungsgedanke (von der Vollstreckungs- und Vollzugsebene ab-
geschen) seinen legitimen Platz hat, ist meines Erachtens der Strafzweck der posi-
tiven Generalprivention. Die Strafe hat nach hier vertretener Ansicht nicht nur die
Aufgabe, die urspriingliche Androhung zu realisieren, um einen negativ-
generalpriiventiven Effekt zu sichern. Sie soll auch das durch die Tat erschiitterte
Vcr}sauen in die Rechtsordnung, kurz gesagt: den ,,Rechtsfrieden, wiederherstel-
len.”" Insofern ist auch die Wahl (gerade) der Freiheitsstrafe als Sanktionsart kein
Zufall. Der mit ihr verbundene Effekt, dass der Titer nicht nur irgendein Ubel zu
erdulden hat, sondem dariiber hinaus vorlibergehend vom Rest der Gesellschaft
getrennt wird und diese Zeit fiir Resozialisierungsangebote genutzt werden kann,

64 S.dazu auch Drenkhahn in diesem Band.
65 Vel auch Hornle 1999: S. 1080, 1083 ff.
66 Vel nur Feltes/Alex 2010.

67 Kritisch etwa Naucke 2011: S. 133,138 .
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ohne dass weitere Straftaten gegeniiber der Aligemeinheit drohen, diirfte deutlich
zu diesem Befriedungseffekt beitragen.

Das gilt aber nur fiir die Wahl der Sanktionsart, also konkret die Schwelle, ab
der von Geld- zu Freiheitsstrafe bzw. von einer zur Bewihrung ausgesetzten zur
vollstreckten Freiheitsstrafe iibergegangen wird. Nicht zufillig wird an diesen
Stellen auf den positiv-generalpriventiven Aspekt der ,,Verteidigung der Rechts-
ordnung* Bezug genommen (vgl. § 47 Abs. 1 sowie § 56 Abs. 3 Strafgesetzbuch).

Was die Strathohe angeht, bewirkt die hier vertretene Anerkennung einer ge-
neralpriventiven Strafbemessung keine Sanktionsexpansion, da mehr Freiheits-
strafe eben nicht quasi-linear mehr Abschreckung oder mehr Rechtsfrieden bedeu-
tet. Hier ist vielmehr auf der Basis der oben erwihnten empirischen Erkenntnisse
der Generalpridventionsforschung davon auszugehen, dass sehr schnell ein Grenz-
nutzen erreicht ist, dass sich also eine Steigerung des Strafniveaus zwar auf der
Mikro-Ebene des Bestraften in gravierender Weise freiheitseinschrinkend aus-
wirkt, auf der Makro-Ebene der Gesellschaft aber keinen nennenswerten (zusétz-
lichen) generalpraventiven Effekt bewirkt. Folgt man der empirisch belegten The-
se, dass es auch im Bereich der Generalprivention in gewissem Umfang eine
,2Austauschbarkeit der Sanktionen‘S® gibt, jedenfalls einen breiten Rahmen an
Strafen, die von der Bevdlkerung als angemessene Reaktion auf eine Straftat ak-
zeptiert werden, dann folgt daraus aus verfassungsrechtlichen Griinden, dass man
sich zwingend am unteren Rand dieses Rahmens halten muss. Denn es wiirde sich
dann um ein milderes, zur Generalprivention aber immer noch ausreichend geeig-
netes Mittel handeln. Weiterhin wiirde eine solche empirisch fundierte Sichtweise
nahe legen, dass man regional unterschiedliche Strafniveaus in Deutschland,
eventuell auch in europiischen Nachbarldndern mit vergleichbaren Rechtssyste-
men, in den Blick nimmt. Der eben erwihnte VerhiltnisméBigkeitsgrundsatz legt
nahe, eine ,,Angleichung nach unten* vorzunehmen, bei der das bei vergleichba-
ren Taten mildeste, aber zur Aufrechterhaltung und Wiederherstellung des Rechts-
friedens noch ausreichende Strafniveau auch fiir die bisher punitiveren Regionen
malgeblich sein miisste.

Das wiirde natiirlich noch genauere Forschungen iiber die Strafzumessungs-
praxis in Deutschland erfordern. Vor allem aber wiirde es voraussetzen, dass man
sich {iber einen solchen auch empirischen Bezugspunkt der Strafe einigt. Strafe
dient nach diesem Verstindnis dem Zweck der ,,verhiltnisméBigen Generalpré-
vention“®® und muss anhand dieses Zweckes in ihrer Art und Hohe begriindet
werden. Im Vergleich zur reinen SchuldmaBoptimierung auf dem Boden eines
klassischen Konzepts der Schuldstrafe ginge es um Optimierung von (grundrecht[-
lich geschiitzter) Freiheit, also um genau das, was auch die Kritiker des Praventi-
onsstrafrechts oft véllig zu Recht als Ziel postulieren.7o

68 Streng 2007. i L
69 Ahnlich Jescheck/Weigend 1996: S. 4 (,,maBvolle Generalprivention ).

70 Vgl. nur Naucke 1993, S. 135 ff.
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V. FAZIT

Zusammenfassend kann man festhalten, dass ein verfassungsrechtlich gebunde-
nes, an ,.verhiltnismiBiger Generalprivention* orientiertes Strafrecht mehr kriti-
sches Potenzial aufweist als ein notorisch diffuses und ohne tragfahigen, d.h. rati-
onal begriindbaren Zweck operierendes ,.Schuldstrafrecht®. Das sachliche Prob-
lem, iiber das diskutiert und gestritten werden muss, ist daher nicht das priventi-
onsorientierte Strafrecht, sondern das expansive Strafrecht. Zu zeigen, dass das
eine mit dem anderen (auch im Vergleich zum Schuldstrafrecht klassischer Pri-
gung) nicht notwendigerweise zusammenhingt, war das Ziel dieses Beitrags.

LITERATUR

Albrecht, Peter Alexis, 1986: Privention als problematische Zielbestimmung im Kriminaljustiz-
system, KritV, S. 55-82.

Biicker, Matthias, 2011: Kriminalprdventives Strafrecht und polizeiliche Kriminalpravention, in:
Baumeister, Peter u.a. (Hrsg.), Festschrift fir Schenke, Berlin, S. 331-354.

Baurmann, Michael, 1987: Zweckrationalitit und Strafrecht, Opladen.

Brunhiber, Beatrice/Hoffler, Katrin/Kaspar, Johannes/Reinbacher, Tobias/Vormbaum, Moritz
(Hrsg.). Strafrecht und Verfassung, Baden-Baden, 2012.

Ellscheid, Giinter/Hassemer, Winfried, 1975: Strafe ohne Vorwurf. In: Liiderssen, Klaus/Sack,
Fritz (Hrsg.), Abweichendes Verhalten 11, Die gesellschaftliche Reaktion auf Kriminalitiit 1,
Frankfurt am Main, S. 266.

Feltes, Thomas/Alex, Michael, 2010: Kriminalpolitische und kriminologische Probleme der Siche-
rungsverwahrung. In: D6lling, Dieter (Hg.), Festschrift fiir Schoch, Berlin/New York, S. 733—
754.

Frisch, Wolfgang 2013: Schuldgrundsatz und VerhiltnismaBigkeit, NStZ, S. 249-256.

Frister, Helmut, 1988: Schuldprinzip, Verbot der Verdachtsstrafe und Unschuldsvermutung als
materielle Grundprinzipien des Strafrechts, Berlin.

Greco, Luis, 2009: Lebendiges und Totes in Feuerbachs Straftheorie: Ein Beitrag zur gegenwirti-
gen strafrechtlichen Grundlagendiskussion, Berlin.

Hassemer, Winfried, 1992: Kennzeichen und Krise des modernen Strafrechts, ZRP, S. 378-383.

Hintzschel. Jorg, 2013: Leben im Heuhaufen. In: Stiddeutsche Zeitung v. 26.8.2013, S. 9.

Hefendehl, Roland (Hrsg.), 2010: Grenzenlose Vorverlagerung des Strafrechts, Berlin,

Heinz, Wolfgang/Storz, Renate, 1992: Diversion im Jugendstrafverfahren der Bundesrepublik
Deutschland, Bonn.

Hermann, Dieter, 2010: Die Abschreckungswirkung der Todesstrafe — ein Artefakt der For-
schung?. In: Dolling, Dieter u.a. (Hrsg.), Festschrift fur Schach, Berlin/New York, S. 771~
780.

Homle. Tatjana, 1999: Das antiquierte Schuldverstindnis der traditionellen Strafzumessungsrecht-
sprechung und -lehre, JZ, S. 1080-1089.

Homle. Tatjana. 2008: Das Verbot des Geschwisterinzests — Verfassungsgerichtliche Bestitigung
und verfassungsrechtliche Kritik, NJW, S. 2085-2088.

Hormle. Tatjana. 2011: Straftheorien, Tiibingen.

Jehle, Jorg-Martin w.a. (Hrsg), 2010: Legalbewihrung nach strafrechtlichen Sanktionen. Eine
bundesweite Riickfalluntersuchung 2004 bis 2007, Berlin.

Jescheck, Hans-Heinrich/Weigend, Thomas, 1996: Strafrecht Allgemeiner Teil, Berlin/New York,
5. Aufl.

Kasiske. Peter, 2013: Anforderungen an die Begriindung von Unterbringungsentscheidungen,
NIW-Spezial, S. 632-633.



Schuldstrafrecht oder Priventionsstrafrecht? 81

Kaspar, Johannes, 2013: Gerechtes oder zweckmiBiges Strafen? Uberlegungen zur Relevanz kri-
minologischer Erkenntnisse in der straftheoretischen Diskussion. In: Koch, Arnd/Rossi, Mat-
thias (Hrsg.), Gerechtigkeitsfragen in Gesellschaft und Wirtschaft, Baden-Baden, S. 103-126

Kaspar, Johannes, 2014: Grundrechtsschutz und VerhaltnismiBigkeit im Priventionsstrafrecht,
Baden-Baden (erscheint 2014).

Kaufmann, Arthur, 1986: UnzeitgeméBe Betrachtungen zum Schuldgrundsatz im Strafrecht, Jura,
S.225-232.

Lagodny, Otto, 1996: Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte, Tiibingen.

Landau, Herbert, 2008: Zwischen Strafbediirfnis und Schutzbediirftigkeit — Der Umgang mit straf-
filligen jungen Menschen im Straf- und Verfassungsrecht, ZJJ, S. 216-224.

Liderssen, Klaus, 201 1: Praventionsorientierte Zurechnung — aktuelle Programme fiir die Strafver-
teidigung?, Strafverteidiger, S. 377-380.

Meier, Bernd-Dieter/Rossner, Dieter/Schoch, Heinz: Jugendstrafrecht, Miinchen, 3. Aufl.

Naucke, Wolfgang, 1993: Schwerpunktverlagerungen im Strafrecht, KritV, S. 135-162.

Naucke, Wolfgang, 2011: Die robuste Tradition des Sicherheitsstrafrechts, KritV, S. 129-136.

Pawlik, Michael, 2004: Person, Subjekt, Biirger, Berlin, 2004.

Radtke, Henning/Steinsiek, Mark, 2008: Bekdmpfung des internationalen Terrorismus durch Kri-
minalisierung von Vorbereitungshandlungen, ZIS, S. 383-396.

Roxin, Claus, 2006: Strafrecht Allgemeiner Teil, Band I, Miinchen, 4. Aufl.

Roxin, Claus, 2009: Zur Strafbarkeit des Geschwisterinzests — Zur verfassungsrechtlichen Uber-
priifung materiellrechtlicher Strafvorschriften, StV, S. 544-550.

Schlink, Bernhard, 2001: Der Grundsatz der VerhiltnisméBigkeit. In: Badura, Peter/Dreier, Railf
(Hrsg.), Festschrift fiir das Bundesverfassungsgericht, Band 2, Tiibingen, S. 445-466.

Schéch, Heinz, 1985: Empirische Grundlagen der Generalprivention. In: Vogler, Theo (Hrsg.),
Festschrift fiir Jescheck, Berlin/New York, 1081-1105.

Streng, Franz 2007: Die Wirksamkeit strafrechtlicher Sanktionen — zur Tragfihigkeit der Aus-
tauschbarkeitsthese. In: Lésel, Friedrich/Bender, Doris (Hg.), Kriminologie und wissensba-
sierte Kriminalpolitik, Ménchengladbach, S. 65-92.

Streng, Franz: Strafrechtliche Sanktionen, Stuttgart, 3. Aufl.

Swoboda, Sabine, 2010: Die Lehre vom Rechtsgut und ihre Alternativen. In: ZStW 122, S. 24-50.

Veh, Herbert, 1986: Mordtatbestand und verfassungskonforme Auslegung, Berlin.

Weigend, Thomas, 2010: ,,Die Strafe fiir das Opfer**? — Zur Renaissance des Genugtuungsgedan-
kens im Straf- und Strafverfahrensrecht, Rechtswissenschaft, S. 39-57.

Walter, Michael, 2010: Uber Kriminologie als Kulturwissenschaft. In: Dolling, Dieter u.a. (Hrsg.),
Festschrift fiir Schoch, Berlin/New York, S. 3-18.

Zieschang, Frank, 1998: Die Gefdhrdungsdelikte, Berlin.



	Schuldstrafrecht oder Präventionsstrafrecht? Anmerkungen aus straftheoretischer und verfassungsrechtlicher Perspektive
	Johannes Kaspar
	Nutzungsbedingungen / Terms of use:
	licgercopyright  

	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21
	Seite 22

